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Erster Teil

Einleitung

Erstes Kapitel

Thematische Hinführung

Aufgrund der Demographieentwicklung in Deutschland steigt der Anteil der
pflegebedürftigenMenschen in den nächsten Jahrzehnten weiter an; ein Anstieg, der
gravierendeVeränderungen in der Pflege notwendigmachenwird. Bis zum Jahr 2030
wird sich die Zahl der Pflegebedürftigen von derzeit 2,7 Millionen auf etwa
3,5 Millionen erhöhen, in den darauf folgenden zwei Jahrzehnten auf über 4 Mil-
lionen.1 Damit ist ein immer größerer Anteil der Bevölkerung von Pflegebedürf-
tigkeit betroffen. Das Risiko der Pflegebedürftigkeit abzusichern, ist Aufgabe der
Pflegeversicherung. Wenn diese auch in der Vergangenheit bereits zahlreichen Re-
formen unterzogen wurde, sind künftig weitere Veränderungen unausweichlich.
Zusätzliche Schritte sind notwendig, um die Pflegeversicherung demographiefest zu
machen. Kernelement ist dabei, neben der quantitativen Bewältigung des Pflege-
aufkommens, die stete Anpassung und Weiterentwicklung der qualitativen Versor-
gungssituation Pflegebedürftiger.

Die meisten pflegebedürftigen Menschen werden heutzutage von ihren Ange-
hörigen, teilweise unter Zuhilfenahme Dritter wie ambulanter Pflegedienste oder
unausgebildeter Zeitkräfte aus Mittel- oder Osteuropa, betreut.2 Diese Form der
Pflege führt oftmals zu einer außergewöhnlichen Belastung der Angehörigen, kann
notwendige Qualitätsansprüche nicht erfüllen und fördert Schwarzarbeit und prekäre
Arbeitsverhältnisse.3 Während in der Kinderbetreuung eine Verlagerung aus der
Familie in öffentliche Institutionen stattfindet, wird für die Betreuung von pflege-
bedürftigen, alten Menschen weiterhin die Verantwortung der Familie und der pri-
vaten häuslichen Umgebung hervorgehoben. So betonte auch der Bundesminister für
Gesundheit, Hermann Gröhe, im Februar 2015 anlässlich des 13. Kölner Sozial-
rechtstages, dass der Vorrang der ambulanten vor der stationären Pflege ein sowohl in
den Köpfen als auch in der Pflegeversicherung gut verankerter Grundsatz sei, der

1 BT-Drucks. 18/5926, S. 67.
2 Vgl. Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2013, S. 9; Fuchs, NZA 2010, S. 980.
3 Siehe auch Nordmann/Matusch, FPR 2012, S. 58.



dem Streben aller entspreche.4 Dies wird dadurch bestärkt, dass die stationäre Un-
terbringung in Heimen offenbar weder von den meisten Pflegebedürftigen noch
deren Angehörigen gewünscht wird.5 Demgemäß wird auch in der Pflegeversiche-
rung die ambulante Versorgung, insbesondere durch informelle Pflegepersonen, als
die erstrebenswerte Pflegeform gefördert. Die Pflegeversicherung vertraut nach wie
vor auf die ambulanten, informellen Pflegepersonen als dem „größten Pflegedienst
der Nation“.6Dennoch erscheint imHinblick auf die Zukunft der Pflegeversicherung
und die Situation der Pflegebedürftigen fraglich, ob der Grundsatz „ambulant vor
stationär“ beibehalten werden sollte und in seiner Dominanz ein zukunftsfähiges
Konzept darstellt. So gerät er unter anderem bereits durch das Ungleichgewicht
zwischen der zunehmenden Anzahl an Pflegebedürftigen und der abnehmenden
Anzahl an pflegebereiten Familienmitgliedern ins Wanken.

Einerseits ist zu hinterfragen, ob der Vorrang der ambulanten Pflege heute
wirklich noch ein gut funktionierender Grundsatz der Pflegeversicherung ist. An-
dererseits muss thematisiert werden, inwiefern dem in der Gesellschaft zentraler
werdenden Wunsch nach einem „Altern in Würde“ tatsächlich bestmöglich durch
denVorrang der ambulanten Pflege nachgekommenwird. Insofernmuss die Aussage
von Hermann Gröhe nicht als Behauptung, sondern als Frage formuliert werden: Ist
der Grundsatz „ambulant vor stationär“ noch ein gut verankerter Grundsatz in der
Pflegeversicherung, der dem Streben aller entspricht?

Zweites Kapitel

Gang der Arbeit

Um diese Fragestellung zu beantworten, wird im ersten Teil der Arbeit die Be-
deutung des Vorrangs ambulanter Pflege für die soziale Pflegeversicherung aufge-
zeigt. Nach der Beschreibung der Grundlagen des Vorrangs ambulanter Pflege
(zweites Kapitel), folgt dessen rechtliche Entwicklung in den Vorgängern der
Pflegeversicherung (drittes Kapitel). Anschließend wird die Ausgestaltung des
Vorranggrundsatzes im SGB XI dargestellt. Dabei sollen sowohl die unmittelbare
Normierung des Vorranggrundsatzes als auch seine Ausprägung im Leistungsrecht
und seine Bedeutung für das Beratungsangebot und das Leistungserbringungsrecht
verdeutlicht werden. Untersucht wird auch, welche Auswirkungen die Reformen der
Pflegeversicherung in der Vergangenheit auf den Vorrang ambulanter Pflege hatten.
Es wird ein Ausblick auf die Änderungen durch das Zweite Pflegestärkungsgesetz

4 HermannGröhe hielt auf dem 13. Kölner Sozialrechtstag am 19.02.2015 einenVortrag zu
dem Thema „Reformvorhaben der Bundesregierung zur Entwicklung der pflegerischen Ver-
sorgung“.

5 Vgl. BMFSFJ, MUG III, S. 84.
6 Siehe BT-Drucks. 12/5262, S. 64; § 3 S. 1 SGB XI; § 4 Abs. 2 S. 1 SGB XI.
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gegeben, das in seinen wesentlichen Teilen zum 01.01.2017 in Kraft treten wird
(viertes Kapitel).

Der zweite Teil der Arbeit stellt eine kritische Auseinandersetzung mit dem
Vorranggrundsatz in den Fokus. Im Zentrum steht die Analyse der rechtlichen und
praktischen Grenzen, an die der Vorrang ambulanter Pflege stößt. Dazu werden
zunächst vorhandene statistische Erhebungen ausgewertet (erstes Kapitel) und die
Verbindlichkeit der rechtlichen Ausgestaltung des Vorranggrundsatzes untersucht
(zweites Kapitel). Daneben soll die Frage geklärt werden, ob das Leistungsrecht
eindeutige Anreize zugunsten der ambulanten Pflege vorsieht (drittes Kapitel). In-
wiefern die pflegerische Infrastruktur die Inanspruchnahme der Pflegeformen be-
einflusst, wird umrissen (viertes Kapitel). Im Anschluss wird der Frage nachge-
gangen, ob die ursprünglichen Gründe für den Vorrang der ambulanten Pflege heute
nochGültigkeit besitzen (fünftes Kapitel). Darüber hinaus soll sowohl imAbstrakten
als auch im Konkreten aufgezeigt werden, welche verfassungsrechtlichen Grenzen
einem Vorrang ambulanter Pflege in der Pflegeversicherung gesetzt sind. Überdies
wird ihre Relevanz bei einem Zusammenwirken von Pflegeversicherung und Sozi-
alhilfe überprüft (sechstes Kapitel). Schließlich wird ein Einfluss der demographi-
schen und gesellschaftlichen Veränderungen auf den Vorrang ambulanter Pflege
thematisiert (siebtes Kapitel).

Der dritte Teil der Arbeit diskutiert mögliche Hindernisse und Chancen im Zu-
sammenhang mit einer Streichung des Vorranggrundsatzes aus der Pflegeversiche-
rung. Untersucht wird zunächst, ob es sich bei dem Vorrang ambulanter Leistungen
um einen allgemeinen Grundsatz des Sozialrechts handelt (erstes Kapitel). Im An-
schluss daran wird eine Fortgeltung der Stufenfolge zwischen den Pflegeformen
aufgrund des Familienrechts betrachtet (zweites Kapitel). Schließlich soll ein
Ausblick darauf gegeben werden, welche zukunftsweisenden Chancen eine Auf-
hebung des Vorranggrundsatzes in der Pflegeversicherung eröffnen könnte (drittes
Kapitel). Die zentralen Aspekte der Arbeit resümiert eine Zusammenfassung (viertes
Kapitel).

Die Arbeit konzentriert sich auf die wegen Alters pflegebedürftigen Menschen,
denn 86% der Leistungsbezieher in der sozialen Pflegeversicherung sind 60 Jahre
oder älter.7 Die private Pflegeversicherung wird nicht berücksichtigt, da 88% der
Pflegeversicherten in der sozialen Pflegeversicherung versichert sind und sich die
private zudem nah an die soziale Pflegeversicherung anlehnt.8Die Arbeit bezieht den
Gesetzesstand bis zum01.01.2016 ein. Auf die themenrelevantenÄnderungen durch
das Zweite Pflegestärkungsgesetz9, die zum 01.01.2017 in Kraft treten werden, wird
gesondert eingegangen.

7 Vgl. Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2013, S. 9.
8 Vgl. BMG, Zahlen und Fakten zur Pflegeversicherung, S. 1; §§ 22 Abs. 1 S. 1, 23 Abs. 1

SGB XI.
9 BGBl., Jahrgang 2015, Teil I, S. 2424.
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